Merkblatt fiir Arztinnen und Arzte ohne érztliche Titigkeit 2023

Bezug von Arbeitslosengeld I

Beziehen Sie Arbeitslosengeld I tibernimmt die Agentur fiir Arbeit auf Antrag die Beitridge zur
Arzteversorgung Niedersachsen. Voraussetzung hierfiir ist eine giiltige Befreiung von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Bezug von Krankengeld

Beziehen Sie Krankengeld von Threr gesetzlichen Krankenkasse, tibernimmt diese auf Antrag den
Trigeranteil der Beitriige zur Arzteversorgung Niedersachsen. Der geringere Versichertenteil
wird Thnen mit dem Krankengeld zur Weiterleitung an das Versorgungswerk ausgezahlt. Insge-
samt sind Beitrdge in der Hohe zu zahlen, wie sie an die gesetzliche Rentenversicherung zu ent-
richten wiren.

Erziehung eines Kindes

Sind Sie in Mutterschutz oder in Elternzeit und haben keine Einnahmen aus arztlicher Tétigkeit,
fithren wir Thre Mitgliedschaft beitragsfrei.

Als Mitglied der Arzteversorgung Niedersachsen konnen Sie grundsitzlich Kindererziehungszei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen (§ 56 Absatz 4 SGB VI). Bitte wenden
Sie sich direkt an Thre zustdndige Deutsche Rentenversicherung.

Beitragsfreiheit

Haben Sie als Mitglied der Arztekammer Niedersachsen keine Einnahmen aus drztlicher Titig-
keit, fiihren wir Ihre Mitgliedschaft beitragsfrei.

Beitragszahlung

Als Mitglied der Arztekammer Niedersachsen kénnen Sie auf Antrag den 3/10-Beitrag
(468,90 EUR monatlich) zahlen.

Die Beitridge sind von Thnen durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren zu zahlen (§ 38 Ab-
satz 2 Alterssicherungsordnung). Hierfiir verwenden Sie bitte unser SEPA-Lastschriftmandat.
Der Beitragseinzug erfolgt um den 10. des Folgemonats.

Besonderheit fiir freiwillige Mitglieder

Als freiwilliges Mitglied der Arzteversorgung Niedersachsen sind Sie zu einer durchgehenden
Beitragsentrichtung verpflichtet. Solange Sie Ihr freiwilliges Mitgliedschaftsverhéltnis nicht be-
enden, ist der 3/10-Beitrag (468,90 EUR monatlich) zu zahlen.

Erziehen Sie ein Kind, welches das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, entfillt die Bei-

tragsverpflichtung. Fiir eine beitragsfreie Mitgliedschaft schicken Sie uns bitte die Geburtsur-
kunde Thres Kindes.

1101.AVN Stand 01/23



	Merkblatt für Ärztinnen und Ärzte ohne ärztliche Tätigkeit 2023
	Als freiwilliges Mitglied der Ärzteversorgung Niedersachsen sind Sie zu einer durchgehenden Beitragsentrichtung verpflichtet. Solange Sie Ihr freiwilliges Mitgliedschaftsverhältnis nicht beenden, ist der 3/10-Beitrag (468,90 EUR monatlich) zu zahlen.
	Erziehen Sie ein Kind, welches das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, entfällt die Beitragsverpflichtung. Für eine beitragsfreie Mitgliedschaft schicken Sie uns bitte die Geburtsurkunde Ihres Kindes.

